
   

    
  

  
       

    

    

    
      

    
 

 

 

  
 

   
 

 
   

   

    

 

 
      

 
 

  

 
  

   

   

  

 
  

   

  

 
 

  

  

 
   

 

Antrag auf Ausnahmen nach § 41 Abs. 5 FPackV
 

Name und Anschrift des Antragstellers Vertretungsberechtigte Person 

Ausnahmemöglichkeiten bei der Herstellung von Fertigpackungen bzw. anderen Verkaufseinheiten gleicher 
Nennfüllmenge mit Gewichts- oder Volumenkennzeichnung oder Kennzeichnung der Stückzahl, Länge oder Fläche. 
Die Ausnahmen können auch beantragt werden für vorverpackte und nicht vorverpackte Lebensmittel (insbesondere 
Backwaren), EG-Düngemittel, kosmetische Mittel und vorverpackte kosmetische Mittel, Verkaufseinheiten ohne Um
hüllung und Fertigpackungen von mehr als 10 kg oder Liter. 

Ausnahme von § 41 Abs. 1 FPackV 
Befreiung von der Verpflichtung des Messens oder Kontrollierens bei Fertigpackungen oder anderen Verkaufs
einheiten gleicher Nennfüllmenge mit Gewichts- oder Volumenkennzeichnung. 

Ausnahme von § 41 Abs. 2 FPackV 
Befreiung von der Verpflichtung des Messens oder Kontrollierens bei Fertigpackungen oder anderen Ver
kaufseinheiten gleicher Nennfüllmenge mit Kennzeichnung nach Stück, Länge oder Fläche. 

Ausnahme von § 41 Abs. 3 FPackV 
Befreiung im Rahmen der Messung oder der Kontrolle der Füllmenge, 

von der Anwendung allgemein anerkannter Messverfahren, 

von der Anwendung anerkannter statistischer Grundsätze, 

von den Anforderungen der Anlage 7 FPackV. 

Ausnahme von § 41 Abs. 4 FPackV 
Befreiung von der Verpflichtung Aufzeichnungen zu führen und diese bis zur folgenden Prüfung nach 
§ 40 FPackV aufzubewahren.

Für welche Produkte wird eine Ausnahme 
beantragt? Fertigpackung andere Verkaufseinheiten 

Produktbezeichnung
Hier sind die Produkte für deren Herstellung eine Ausnahme 
beantragt werden soll, genau zu bezeichnen. Bitte beachten 
sie, dass für allgemeine Produktbezeichnungen (z.B. nur 
"Dosenwurst" oder "Brot") keine Ausnahme erteilt werden 
kann.

Überwiegend von Hand hergestellt? ja nein 

Vorgenannte Produkte ohne       -Zeichen? ja nein 

Welche Mengenkennzeichnung bezüglich 
der Nennfüllmenge ist aufgebracht? 

Gewicht Volumen Fläche 

Stückzahl Länge 

Welches Messverfahren wird angewandt? 
(Wie wird der Inhalt bestimmt?) 

Gewichtsbestimmung Volumenbestimmung 

Stückzahlbestimmung Längen-/Flächenbestimm. 

Werden statistische Grundsätze bei der
Messung oder Kontrolle angewendet? ja nein 

Datum 
Name des 
Antragstellers 

Landesamt für Mess- und Eichwesen (LME RLP)
Rudolf-Diesel-Straße 16-18, 55543 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671 79486-0 Fax 0671 79486-499 Stand: 07.01.2021 Seite 1 von 1 
poststelle@lme.rlp.de www.lme.rlp.de 

LME RLP
Hilfe1
Andere Verkaufseinheiten sind offene Packungen, Verkaufseinheiten ohne Umhüllung, Obst und Gemüse ohne Vorverpackung und Backwaren ohne Vorverpackung.

LME RLP
Hilfe4
Anerkannte statistische Grundsätze: Anwendung von Prüfplänen beim stichprobeweisen Kontrollieren der hergestellten Produkte. Die vorgenommenen Kontrollmessungen sind hierbei rechnerisch auszuwerten (Mittelwertbetrachtung, Streuung und Betrachtung der Toleranzgrenzen), um den Produktionsprozess beurteilen zu können.

faier
Notiz
Marked festgelegt von faier

LME RLP
Hilfe2
e-Zeichen nach § 11 FPackV

LME RLP
Hilfe3
Messverfahren: Wie wird bisher die Nennfüllmenge kontrolliert (z.B. durch wiegen, zählen etc.)?

faier
Notiz
Marked festgelegt von faier

faier
Notiz
Marked festgelegt von faier

faier
Notiz
Marked festgelegt von faier
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